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a) Verfassungsrecht 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) (von 1949) 

Präambel 

Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Wil-

len beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der 

Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Ge-

walt dieses Grundgesetz gegeben. 

Art. 3 – Gleichheitsgrundsatz 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Ras-

se, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen 

oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf 

wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

Art. 4 – Glaubens- und Gewissensfreiheit 

(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 

weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.  

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. 

Art. 7 – Schulwesen 

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.  

(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes 

am Religionsunterricht zu bestimmen.  

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der be-

kenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Auf-

sichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen 

der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet 

werden, Religionsunterricht zu erteilen. 

(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private 

Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates 

und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die 

privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftli-

chen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen 

und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht ge-

fördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtli-

che Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. 

(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung 

ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder, auf Antrag von Erzie-

hungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltan-

schauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in 

der Gemeinde nicht besteht. 
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Art. 33 – Staatsbürgerliche Rechte und Pflichten 

(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öf-

fentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unab-

hängig von dem religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit 

oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein 

Nachteil erwachsen. 

Art. 140 – Religion und Religionsgesellschaften 

Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfas-

sung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. 

Art. 141 – „Bremer Klausel“ 

Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 findet keine Anwendung in einem Lande, in dem am 1. Ja-

nuar 1949 eine andere landesrechtliche Regelung bestand. 

Verfassung des deutschen Reiches („Weimarer Reichsverfassung“) 

(WRV) (von 1919) 

Artikel 136 – [Religionsunabhängigkeit von Rechten und Pflichten] 

(1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch 

die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt. 

(2) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung 

zu öffentlichen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. 

(3) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Be-

hörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsge-

sellschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich 

angeordnete statistische Erhebung dies erfordert.  

(4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teil-

nahme an religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform ge-

zwungen werden. 

Artikel 137 – [Religionsgesellschaften] 

(1) Es besteht keine Staatskirche.  

(2) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. 

Der Zusammenschluß von Religionsgemeinschaften innerhalb des Reichsgebiets 

unterliegt keinen Beschränkungen. 

(3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selb-

ständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre 

Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.  

(4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen 

Vorschriften des bürgerlichen Rechtes.  

(5) Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes 

soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren An-

trag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer 

Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-
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rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser 

Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. 

(6) Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes 

sind, sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der 

landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben. 

(7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich 

die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen. 

(8) Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfor-

dert, liegt diese der Landesgesetzgebung ob.  

Artikel 138 – [Staatsleistungen; Kirchengut] 

(1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleis-

tungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abge-

löst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. 

(2) Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen 

Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecken bestimmten An-

stalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet.  

Artikel 139 – [Sonn- und Feiertagsruhe] 

Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Ar-

beitsruhe und der seelischen Erbauung gesetzlich geschützt. 

Artikel 141 – [Religiöse Handlungen in öffentlichen Anstalten] 

Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäu-

sern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht sind die Religions-

gesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen wobei jeder Zwang 

fernzuhalten ist. 

b) Vertragsrecht 

Reichskonkordat (Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem 

Deutschen Reich) (von 1933) 

Artikel 1 

Das Deutsche Reich gewährleistet die Freiheit des Bekenntnisses und der öffent-

lichen Ausübung der katholischen Religion. Es anerkennt das Recht der katholischen 

Kirche, innerhalb der Grenzen des für alle geltenden Gesetzes, ihre Angelegenheiten 

selbständig zu ordnen und zu verwalten und im Rahmen ihrer Zuständigkeit für ihre 

Mitglieder bindende Gesetze und Anordnungen zu erlassen. 

Artikel 2 

Die mit Bayern (1924), Preußen (1929) und Baden (1932) abgeschlossenen 

Konkordate bleiben bestehen und die in ihnen anerkannten Rechte und Freiheiten 

der katholischen Kirche innerhalb der betreffenden Staatsgebiete unverändert ge-

wahrt. Für die übrigen Länder greifen die in dem vorliegenden Konkordat getroffenen 
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Vereinbarungen in ihrer Gesamtheit Platz. Letztere sind auch für die obengenannten 

drei Länder verpflichtend, so weit sie Gegenstände betreffen, die in den Länderkon-

kordaten nicht geregelt wurden oder so weit sie die früher getroffene Regelung er-

gänzen. 

In Zukunft wird der Abschluß von Länderkonkordaten nur im Einvernehmen mit 

der Reichsregierung erfolgen. 

Artikel 3 

Um die guten Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen 

Reich zu pflegen, wird wie bisher ein apostolischer Nuntius in der Hauptstadt des 

Deutschen Reiches und ein Botschafter des Deutschen Reiches beim Heiligen Stuhl 

residieren. Schlußprotokoll. 

Artikel 4 

Der Heilige Stuhl genießt in seinem Verkehr und seiner Korrespondenz mit den 

Bischöfen, dem Klerus und den übrigen Angehörigen der katholischen Kirche in 

Deutschland volle Freiheit. Dasselbe gilt für die Bischöfe und sonstigen Diözesanbe-

hörden für ihren Verkehr mit den Gläubigen in allen Angelegenheiten ihres Hirtenam-

tes. 

Anweisungen, Verordnungen, Hirtenbriefe, amtliche Diözesanblätter und sonstige 

die geistliche Leitung der Gläubigen betreffende Verfügungen, die von den kirchli-

chen Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit (Art. 1 Abs. 2) erlassen werden, kön-

nen ungehindert veröffentlicht und in den bisher üblichen Formen zur Kenntnis der 

Gläubigen gebracht werden. 

Artikel 5 

In Ausübung ihrer geistlichen Tätigkeit genießen die Geistlichen in gleicher Weise 

wie die Staatsbeamten den Schutz des Staates. Letzterer wird gegen Beleidigungen 

ihrer Person oder ihrer Eigenschaft als Geistliche sowie gegen Störungen ihrer 

Amtshandlungen nach Maßgabe der allgemeinen staatlichen Gesetzgebung vorge-

hen und im Bedarfsfall behördlichen Schutz gewähren. 

Artikel 6 

Kleriker und Ordensleute sind frei von der Verpflichtung zur Übernahme öffentli-

cher Ämter und solcher Obliegenheiten, die nach den Vorschriften des kanonischen 

Rechtes mit dem geistlichen Stande bzw. dem Ordensstande nicht vereinbar sind. 

Dies gilt insbesondere von dem Amt eines Schöffen, eines Geschworenen, eines 

Mitglieds der Steuerausschüsse oder der Finanzgerichte. 

Artikel 7 

Zur Annahme einer Anstellung oder eines Amtes im Staat oder bei einer von ihm 

abhängigen Körperschaft des öffentlichen Rechtes bedürfen Geistliche des Nihil 

obstat ihres Diözesanordinarius sowie des Ordinariats des Sitzes der öffentlich-

rechtlichen Körperschaft. Das Nihil obstat ist jederzeit aus wichtigen Gründen kirchli-

chen Interesses widerrufbar. 
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Artikel 8 

Das Amtseinkommen der Geistlichen ist in gleichem Maße von der Zwangsvoll-

streckung befreit wie die Amtsbezüge der Reichs- und Staatsbeamten. 

Artikel 9 

Geistliche können von Gerichtsbehörden und anderen Behörden nicht um Aus-

künfte über Tatsachen angehalten werden, die ihnen bei Ausübung der Seelsorge 

anvertraut worden sind und deshalb unter die Pflicht der seelsorgerlichen Ver-

schwiegenheit fallen. 

Artikel 10 

Der Gebrauch geistlicher Kleidung oder des Ordensgewandes durch Laien oder 

durch Geistliche oder Ordenspersonen, denen dieser Gebrauch durch die zuständige 

Kirchenbehörde durch endgültige, der Staatsbehörde amtlich bekanntgegebene An-

ordnung rechtskräftig verboten worden ist, unterliegt staatlicherseits den gleichen 

Strafen wie der Mißbrauch der militärischen Uniform. 

Artikel 11 

Die gegenwärtige Diözesanorganisation und -zirkumskription der katholischen 

Kirche im Deutschen Reich bleibt bestehen. Eine in Zukunft etwa erforderlich er-

scheinende Neueinrichtung eines Bistums oder einer Kirchenprovinz oder sonstige 

Änderungen der Diözesanzirkumskriptionen bleiben, so weit es sich um Neubildun-

gen innerhalb der Grenzen eines deutschen Landes handelt, der Vereinbarung mit 

der zuständigen Landesregierung vorbehalten. Bei Neubildungen oder Änderungen, 

die über die Grenzen eines deutschen Landes hinausgreifen, erfolgt die Verständi-

gung mit der Reichsregierung, der es überlassen bleibt, die Zustimmung der in Frage 

kommenden Länderregierungen herbeizuführen. Dasselbe gilt entsprechend für die 

Neuerrichtung oder Änderung von Kirchenprovinzen, falls mehrere deutsche Länder 

daran beteiligt sind. Auf kirchliche Grenzverlegungen, die lediglich im Interesse der 

örtlichen Seelsorge erfolgen, finden die vorstehenden Bedingungen keine Anwen-

dung. 

Bei etwaigen Neugliederungen innerhalb des Deutschen Reiches wird sich die 

Reichsregierung zwecks Neuordnung der Diözesanorganisation und -zirkumskription 

mit dem Heiligen Stuhl in Verbindung setzen. 

Artikel 12 

Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 11 können kirchliche Ämter frei er-

richtet und umgewandelt werden, falls Aufwendungen aus Staatsmitteln nicht bean-

sprucht werden. Die staatliche Mitwirkung bei der Bildung und Veränderung von Kir-

chengemeinden erfolgt nach Richtlinien, die mit den Diözesanbischöfen vereinbart 

werden und für deren möglichst einheitliche Gestaltung die Reichsregierung bei den 

Länderregierungen wirken wird. 

Artikel 13 

Die katholischen Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und Diözesan-

verbände, die Bischöflichen Stühle, Bistümer und Kapitel, die Orden und religiösen 
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Genossenschaften sowie die unter Verwaltung kirchlicher Organe gestellten Anstal-

ten, Stiftungen und Vermögensstücke der katholischen Kirche behalten bzw. erlan-

gen die Rechtsfähigkeit für den staatlichen Bereich nach den allgemeinen Vorschrif-

ten des Rechts. Sie bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechts, so weit sie sol-

che bisher waren; den anderen können die gleichen Rechte nach Maßgabe des für 

alle geltenden Gesetzes gewährt werden. Schlußprotokoll. 

Artikel 14 

Die Kirche hat grundsätzlich das freie Besetzungsrecht für alle Kirchenämter und 

Benefizien ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinden, so weit 

nicht durch die im Artikel 2 genannten Konkordate andere Vereinbarungen getroffen 

sind. Bezüglich der Besetzung von Bischöflichen Stühlen findet auf die beiden Suff-

raganbistümer Rottenburg und Mainz wie auch für das Bistum Meißen die für den 

Metropolitansitz der Oberrheinischen Kirchenprovinz Freiburg getroffene Regelung 

entsprechende Anwendung. Das gleiche gilt für die erstgenannten zwei Suffraganbis-

tümer bezüglich der Besetzung von domkapitularischen Stellen und der Regelung 

des Patronatsrechtes. 

Außerdem besteht Einvernehmen über folgende Punkte: 

1. Katholische Geistliche, die in Deutschland ein geistliches Amt bekleiden oder 

eine seelsorgerliche oder Lehrtätigkeit ausüben, müssen: 

a) deutsche Staatsangehörige sein, 

b) ein zum Studium an einer deutschen höheren Lehranstalt berechtigendes Rei-

fezeugnis erworben haben, 

c) auf einer deutschen staatlichen Hochschule, einer deutschen kirchlichen aka-

demischen Lehranstalt oder einer päpstlichen Hochschule in Rom ein wenigstens 

dreijähriges philosophisch-theologisches Studium abgelegt haben. 

2. Die Bulle für die Ernennung von Erzbischöfen, Bischöfen, eines Koadjutors 

cum iure successionis oder eines Praelatus nullius wird erst ausgestellt, nachdem 

der Name des dazu Ausersehenen dem Reichsstatthalter in dem zuständigen Lande 

mitgeteilt und festgestellt ist, daß gegen ihn Bedenken allgemein politischer Natur 

nicht bestehen. 

Bei kirchlichem und staatlichem Einvernehmen kann von den im Absatz 2 Ziffer 1 

a, b und c genannten Erfordernissen abgesehen werden. Schlußprotokoll. 

Artikel 15 

Orden und religiöse Genossenschaften unterliegen in bezug auf ihre Gründung, Nie-

derlassung, die Zahl und – vorbehaltlich Artikel 15 Absatz 2 – die Eigenschaften ihrer 

Mitglieder, ihre Tätigkeit in der Seelsorge, im Unterricht, in Krankenpflege und karita-

tiver Arbeit, in der Ordnung ihrer Angelegenheiten und der Verwaltung ihres Vermö-

gens staatlicherseits keiner besonderen Beschränkung. 

Geistliche Ordensobere, die innerhalb des Deutschen Reiches ihren Amtssitz ha-

ben, müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Provinz- und Ordensobe-

ren, deren Amtssitz außerhalb des deutschen Reichsgebietes liegt, steht, auch wenn 

sie anderer Staatsangehörigkeit sind, das Visitationsrecht bezüglich ihrer in Deutsch-

land liegenden Niederlassungen zu. 

Der Heilige Stuhl wird dafür Sorge tragen, daß für die innerhalb des Deutschen 

Reiches bestehenden Ordensniederlassungen die Provinzorganisation so eingerich-
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tet wird, daß die Unterstellung deutscher Niederlassungen unter ausländische 

Provinzialobere tunlichst entfällt. Ausnahmen hiervon können im Einvernehmen mit 

der Reichsregierung zugelassen werden, insbesondere in solchen Fällen, wo die ge-

ringe Zahl der Niederlassungen die Bildung einer deutschen Provinz untunlich macht 

oder wo besondere Gründe vorliegen, eine geschichtlich gewordene und sachlich 

bewährte Provinzorganisation bestehen zu lassen. 

Artikel 16 

Bevor die Bischöfe von ihrer Diözese Besitz ergreifen, leisten sie in die Hand des 

Reichsstatthalters, in dem zuständigen Lande bzw. des Reichspräsidenten einen 

Treueid nach folgender Formel: „Vor Gott und auf die heiligen Evangelien schwöre 

und verspreche ich, so wie es einem Bischof geziemt, dem Deutschen Reich und 

dem Lande ... Treue. Ich schwöre und verspreche, die verfassungsmäßig gebildete 

Regierung zu achten und von meinem Klerus achten zu lassen. In der pflichtmäßigen 

Sorge um das Wohl und das Interesse des deutschen Staatswesens werde ich in 

Ausübung des mir übertragenen Amtes jeden Schaden zu verhüten trachten, der es 

bedrohen könnte.“ 

Artikel 17 

Das Eigentum und andere Rechte der öffentlich-rechtlichen Körperschaften, der 

Anstalten, Stiftungen und Verbände der katholischen Kirche an ihrem Vermögen 

werden nach Maßgabe der allgemeinen Staatsgesetze gewährleistet. 

Aus keinem irgendwie gearteten Grunde darf ein Abbruch von gottesdienstlichen 

Gebäuden erfolgen, es sei denn nach vorherigem Einvernehmen mit der zuständigen 

kirchlichen Behörde. Schlußprotokoll. 

Artikel 18 

Falls die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staats-

leistungen an die katholische Kirche abgelöst werden sollten, wird vor der Ausarbei-

tung der für die Ablösung aufzustellenden Grundsätze rechtzeitig zwischen dem Hei-

ligen Stuhl und dem Reich ein freundschaftliches Einvernehmen herbeigeführt wer-

den. 

Zu den besonderen Rechtstiteln zählt auch das rechtsbegründete Herkommen. 

Die Ablösung muß den Ablösungsberechtigten einen angemessenen Ausgleich 

für den Wegfall der bisherigen staatlichen Leistungen gewähren. 

Artikel 19 

Die katholisch-theologischen Fakultäten an den staatlichen Hochschulen bleiben 

erhalten. Ihr Verhältnis zur kirchlichen Behörde richtet sich nach den in den einschlä-

gigen Konkordaten und dazugehörenden Schlußprotokollen festgelegten Bestim-

mungen unter Beachtung der einschlägigen kirchlichen Vorschriften. Schlußprotokoll. 

Artikel 20 

Die Kirche hat das Recht, so weit nicht andere Vereinbarungen vorliegen, zur 

Ausbildung des Klerus philosophische und theologische Lehranstalten zu errichten, 

die ausschließlich von der kirchlichen Behörde abhängen, falls keine staatlichen Zu-

schüsse verlangt werden. 
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Die Errichtung Leitung und Verwaltung der Priesterseminare sowie der kirchli-

chen Konvikte steht, innerhalb der Grenzen des für alle geltenden Gesetzes aus-

schließlich den kirchlichen Behörden zu. Schlußprotokoll. 

Artikel 21 

Der katholische Religionsunterricht in den Volksschulen, Berufsschulen, Mittel-

schulen und höheren Lehranstalten ist ordentliches Lehrfach und wird in Überein-

stimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche erteilt. Im Religionsunterricht 

wird die Erziehung zu vaterländischem, staatsbürgerlichem und sozialem Pflichtbe-

wußtsein aus dem Geiste des christlichen Glaubens- und Sittengesetzes mit beson-

derem Nachdruck gepflegt werden, ebenso wie es im gesamten übrigen Unterricht 

geschieht. Lehrstoff und Auswahl der Lehrbücher für den Religionsunterricht werden 

im Einvernehmen mit der kirchlichen Oberbehörde festgesetzt. Den kirchlichen 

Oberbehörden wird Gelegenheit gegeben werden, im Einvernehmen mit der Schul-

behörde zu prüfen, ob die Schüler Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den 

Lehren und Anforderungen der Kirche erhalten. 

Artikel 22 

Bei der Anstellung von katholischen Religionslehrern findet Verständigung zwi-

schen dem Bischof und der Landesregierung statt. Lehrer, die wegen ihrer Lehre 

oder sittlichen Führung; vom Bischof zur weiteren Erteilung des Religionsunterrichtes 

für ungeeignet erklärt worden sind, dürfen, solange dies Hindernis besteht, nicht als 

Religionslehrer verwendet werden. 

Artikel 23 

Die Beibehaltung und Neueinrichtung katholischer Bekenntnisschulen bleibt ge-

währleistet. In allen Gemeinden, in denen Eltern oder sonstige Erziehungsberechtig-

te es beantragen, werden katholische Volksschulen errichtet werden, wenn die Zahl 

der Schüler unter gebührender Berücksichtigung der örtlichen schulorganisatori-

schen Verhältnisse einen nach Maßgabe der staatlichen Vorschriften geordneten 

Schulbetrieb durchführbar erscheinen läßt. 

Artikel 24 

An den katholischen Volksschulen werden nur solche Lehrer angestellt, die der 

katholischen Kirche angehören und Gewähr bieten, den besonderen Erfordernissen 

der katholischen Bekenntnisschule zu entsprechen. 

Im Rahmen der allgemeinen Berufsausbildung der Lehrer werden Einrichtungen 

geschaffen, die eine Ausbildung katholischer Lehrer entsprechend den besonderen 

Erfordernissen der katholischen Bekenntnisschule gewährleisten. Schlußprotokoll. 

Artikel 25 

Orden und religiöse Kongregationen sind im Rahmen der allgemeinen Gesetze 

und gesetzlichen Bedingungen zur Gründung und Führung von Privatschulen be-

rechtigt. Diese Privatschulen geben die gleichen Berechtigungen wie die staatlichen 

Schulen, so weit sie die lehrplanmäßigen Vorschriften für letztere erfüllen. 
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Für Angehörige von Orden oder religiösen Genossenschaften gelten hinsichtlich 

der Zulassung zum Lehramte und für die Anstellung an Volksschulen, mittleren oder 

höheren Lehranstalten die allgemeinen Bedingungen. 

Artikel 26 

Unter Vorbehalt einer umfassenden späteren Regelung der eherechtlichen Fra-

gen besteht Einverständnis darüber, daß, außer im Falle einer lebensgefährlichen, 

einen Aufschub nicht gestattenden Erkrankung eines Verlobten, auch im Falle 

schweren sittlichen Notstandes, dessen Vorhandensein durch die zuständige bi-

schöfliche Behörde bestätigt sein muß, die kirchliche Einsegnung der Ehe vor der 

Ziviltrauung vorgenommen werden darf. Der Pfarrer ist in solchen Fällen verpflichtet, 

dem Standesamt unverzüglich Anzeige zu erstatten. Schlußprotokoll. 

Artikel 27 

Der Deutschen Reichswehr wird für die zu ihr gehörenden katholischen Offiziere, 

Beamten und Mannschaften sowie deren Familien eine exemte Seelsorge zugestan-

den. Schlußprotokoll. 

Die Leitung der Militärseelsorge obliegt dem Armeebischof. Seine kirchliche Er-

nennung erfolgt durch den Heiligen Stuhl, nachdem letzterer sich mit der Reichsre-

gierung in Verbindung gesetzt hat, um im Einvernehmen mit ihr eine geeignete Per-

sönlichkeit zu bestimmen. 

Die kirchliche Ernennung der Militärpfarrer und sonstigen Militärgeistlichen erfolgt 

nach vorgängigem Benehmen der zuständigen Reichsbehörde durch den Armeebi-

schof. Letzterer kann nur solche Geistliche ernennen, die von ihrem zuständigen Di-

özesanbischof die Erlaubnis zum Eintritt in die Militärseelsorge erhalten haben. Die 

Militärgeistlichen haben für die ihnen zugewiesenen Truppen und Heeresangehöri-

gen Pfarrechte. 

Die näheren Bestimmungen über die Organisation der katholischen Heeresseel-

sorge erfolgen durch ein Apostolisches Breve. Die Regelung der beamtenrechtlichen 

Verhältnisse erfolgt durch die Reichsregierung. Schlußprotokoll. 

Artikel 28 

In Krankenhäusern, Strafanstalten und sonstigen Häusern der öffentlichen Hand, 

wird die Kirche im Rahmen der allgemeinen Hausordnung zur Vornahme seelsorger-

licher Besuche und gottesdienstlicher Handlungen zugelassen. Wird in solchen An-

stalten eine regelmäßige Seelsorge eingerichtet und müssen hierfür Geistliche als 

Staats- oder sonstige öffentliche Beamte eingestellt werden, so geschieht dies im 

Einvernehmen mit der kirchlichen Oberbehörde. Schlußprotokoll. 

Artikel 29 

Die innerhalb des Deutschen Reiches wohnhaften katholischen Angehörigen ei-

ner nichtdeutschen völkischen Minderheit werden bezüglich der Berücksichtigung 

ihrer Muttersprache in Gottesdienst, Religionsunterricht und kirchlichem Vereinswe-

sen nicht weniger günstig gestellt werden, als der rechtlichen und tatsächlichen Lage 

der Angehörigen deutscher Abstammung und Sprache innerhalb des Gebietes des 

entsprechenden fremden Staates entspricht. Schlußprotokoll. 
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Artikel 30 

An den Sonntagen und den gebotenen Feiertagen wird in den Bischofskirchen 

sowie in den Pfarr-, Filial-, und Klosterkirchen des Deutschen Reiches im Anschluß 

an den Hauptgottesdienst, entsprechend den Vorschriften der kirchlichen Liturgie, ein 

Gebet für das Wohlergehen des Deutschen Reiches und Volkes eingelegt. 

Artikel 31 

Diejenigen katholischen Organisationen und Verbände, die ausschließlich religiö-

sen, rein kulturellen und karitativen Zwecken dienen und als solche der kirchlichen 

Behörde unterstellt sind, werden in ihren Einrichtungen und in ihrer Tätigkeit ge-

schützt. 

Diejenigen katholischen Organisationen, die außer religiösen, kulturellen oder ka-

ritativen Zwecken auch anderen, darunter auch sozialen oder berufsständischen 

Aufgaben dienen, sollen, unbeschadet einer etwaigen Einordnung in staatliche Ver-

bände, den Schutz des Artikel 31 Absatz 1 genießen, sofern sie Gewähr bieten, ihre 

Tätigkeit außerhalb jeder politischen Partei zu entfalten. 

Die Feststellung der Organisationen und Verbände, die unter die Bestimmungen 

dieses Artikels fallen, bleibt vereinbarlicher Abmachung zwischen der Reichsregie-

rung und dem deutschen Episkopat vorbehalten. 

Insoweit das Reich und die Länder sportliche oder andere Jugendorganisationen 

betreuen, wird Sorge getragen werden, daß deren Mitglieder die Ausübung ihrer 

kirchlichen Verpflichtungen an Sonn- und Feiertagen regelmäßig ermöglicht wird und 

sie zu nichts veranlaßt werden, was mit ihren religiösen und sittlichen Überzeugun-

gen und Pflichten nicht vereinbar wäre. Schlußprotokoll. 

Artikel 32 

Auf Grund der in Deutschland bestehenden besonderen Verhältnisse wie im Hin-

blick auf die durch die Bestimmungen des vorstehenden Konkordats geschaffenen 

Sicherungen einer die Rechte und Freiheiten der katholischen Kirche im Reich und 

seinen Ländern wahrenden Gesetzgebung erläßt der Heilige Stuhl Bestimmungen, 

die für die Geistlichen und Ordensleute die Mitgliedschaft in politischen Parteien und 

die Tätigkeit für solche Parteien ausschließen. Schlußprotokoll. 

Artikel 33 

Die auf kirchliche Personen oder kirchliche Dinge bezüglichen Materien, die in 

den vorstehenden Artikeln nicht behandelt wurden, werden für den kirchlichen Be-

reich dem geltenden kanonischen Recht gemäß geregelt. 

Sollte sich in Zukunft wegen der Auslegung oder Anwendung einer Bestimmung 

dieses Konkordats irgendeine Meinungsverschiedenheit ergeben, so werden der Hei-

lige Stuhl und das Deutsche Reich im gemeinsamen Einvernehmen eine freund-

schaftliche Lösung herbeiführen. 

Schlußprotokoll 

Zu Art. 3: Der Apostolische Nuntius beim Deutschen Reich ist, entsprechend dem 

Notenwechsel zwischen der Apostolischen Nuntiatur in Berlin und dem Auswärtigen 
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Amt vom 11. und 27. März 1930, Doyen des dort akkreditierten diplomatischen 

Korps. 

Zu Art. 13: Es besteht Einverständnis darüber, daß das Recht der Kirche, Steu-

ern zu erheben, gewährleistet bleibt. 

Zu Art. 14 Abs. 2 Ziff. 2: Es besteht Einverständnis darüber, daß, sofern Beden-

ken allgemein politischer Natur bestehen, solche in kürzester Frist vorgebracht wer-

den. Liegt nach Ablauf von 20 Tagen eine derartige Erklärung nicht vor, so wird der 

Heilige Stuhl berechtigt sein, anzunehmen, daß Bedenken gegen den Kandidaten 

nicht bestehen. Über die in Frage stehenden Persönlichkeiten wird bis zur Veröffent-

lichung der Ernennung volle Vertraulichkeit gewahrt werden. 

Ein staatliches Vetorecht soll nicht begründet werden. 

Zu Art. 17: So weit staatliche Gebäude oder Grundstücke Zwecken der Kirche 

gewidmet sind, bleiben sie diesen, unter Wahrung etwa bestehender Verträge, nach 

wie vor überlassen. 

Zu Art. 19 S. 2: Die Grundlage bietet zur Zeit des Konkordatsabschlusses beson-

ders die Apostolische Konstitution „Deus scientiarum Dominus“ vom 24. Mai 1931 

und die Instruktion vom 7. Juli 1932. [Die Reichsregierung wird sich angelegen sein 

lassen, für sämtliche in Frage kommenden katholischen Fakultäten Deutschlands 

eine der Gesamtheit der einschlägigen Bestimmungen entsprechende einheitliche 

Praxis zu sichern.1] 

Zu Art. 20: Die unter Leitung der Kirche stehenden Konvikte an Hochschulen und 

Gymnasien werden in steuerrechtlicher Hinsicht als wesentliche kirchliche Institutio-

nen im eigentlichen Sinne und als Bestandteil der Diözesanorganisation anerkannt. 

Zu Art. 24: So weit nach Neuordnung des Lehrerbildungswesens Privatanstalten 

in der Lage sind, den allgemein geltenden staatlichen Anforderungen für Ausbildung 

von Lehrern oder Lehrerinnen zu entsprechen, werden bei ihrer Zulassung auch be-

stehende Anstalten der Orden und Kongregationen entsprechend berücksichtigt 

werden. 

Zu Art. 26: Ein schwerer sittlicher Notstand liegt vor, wenn es auf unüberwindli-

che oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu beseitigende Schwierigkeiten 

stößt, die zur Eheschließung erforderlichen Urkunden rechtzeitig beizubringen. 

Zu Art. 27 Abs. 1: Die katholischen Offiziere, Beamten und Mannschaften sowie 

deren Familien gehören nicht den Ortsgemeinden an und tragen nicht zu deren Las-

ten bei. 

Zu Art. 27 Abs. 4: Der Erlaß des Apostolischen Breve erfolgt im Benehmen mit 

der Reichsregierung. 

Zu Art. 28: In dringenden Fällen ist der Zutritt dem Geistlichen jederzeit zu ge-

währen. 

Zu Art. 29: Nachdem die deutsche Reichsregierung sich zu dem Entgegenkom-

men in bezug auf nichtdeutsche Minderheiten bereitgefunden hat, erklärt der Heilige 

Stuhl, in Bekräftigung seiner stets vertretenen Grundsätze bezüglich des Rechtes der 

Muttersprache in der Seelsorge, im Religionsunterricht und im katholischen Vereins-

leben, bei künftigen konkordatären Abmachungen mit anderen Ländern auf die Auf-

nahme einer gleichwertigen, die Rechte der deutschen Minderheiten schützende Be-

stimmung Bedacht nehmen zu wollen. 

                                            
1
 Der in eckigen Klammern stehende Satz findet sich in der im Reichsgesetzblatt abgedruckten Fas-

sung des Konkordats, nicht aber in der in den Acta Apostolicae Sedis abgedruckten Fassung. 
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Zu Art. 31 Abs. 4: Die in Artikel 31 Absatz 4 niedergelegten Grundsätze gelten 

auch für den Arbeitsdienst. 

Zu Art. 32: Es herrscht Einverständnis darüber, daß vom Reich bezüglich der 

nichtkatholischen Konfessionen gleiche Regelungen betreffend parteipolitischer Be-

tätigung veranlaßt werden. 

Das den Geistlichen und Ordensleuten Deutschlands in Ausführung des Artikels 

32 zur Pflicht gemachte Verhalten bedeutet keinerlei Einengung der pflichtmäßigen 

Verkündigung und Erläuterung der dogmatischen und sittlichen Lehren und Grund-

sätze der Kirche. 

Weitere Verträge (hier nicht abgedruckt): 

 

 Vertrag der Bundesrepublik Deutschland mit der Evangelischen Kirche in 

Deutschland zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge (von 1957) 

 Rahmenvereinbarung der Bundesrepublik Deutschland mit der Evangelischen 

Kirche in Deutschland über die evangelische Seelsorge in der Bundeswehr im 

Bereich der neuen Bundesländer (von 1996) 

 Vereinbarung über die evangelische Seelsorge im Bundesgrenzschutz (von 1965) 

 Vereinbarung über die katholische Seelsorge im Bundesgrenzschutz (von 1965) 

 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden 

in Deutschland (von 2003) 

c) Einfaches Gesetzesrecht 

Abgabenordung (AO) 

§ 51 – [Allgemeines] 

1Gewährt das Gesetz eine Steuervergünstigung, weil eine Körperschaft aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke (steu-

erbegünstigte Zwecke) verfolgt, so gelten die folgenden Vorschriften. ... 

§ 52 – [Gemeinnützige Zwecke] 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der Allge-

meinheit anzuerkennen: ... 

2. die Förderung der Religion ... 

25. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnützi-

ger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke. 

§ 54 – [Kirchliche Zwecke] 

(1) Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf ge-

richtet ist, eine Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, 

selbstlos zu fördern. 

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errichtung, Ausschmückung 

und Unterhaltung von Gotteshäusern und kirchlichen Gemeindehäusern, die Abhal-
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tung von Gottesdiensten, die Ausbildung von Geistlichen, die Erteilung von Religi-

onsunterricht, die Beerdigung und die Pflege des Andenkens der Toten, ferner die 

Verwaltung des Kirchenvermögens, die Besoldung der Geistlichen, Kirchenbeamten 

und Kirchendiener, die Alters- und Behindertenversorgung für diese Personen und 

die Versorgung ihrer Witwen und Waisen. 

§ 102 – [Auskunftsverweigerungsrecht zum Schutz bestimmter Berufsgeheimnisse] 

(1) Die Auskunft können ferner verweigern: 

1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut 

worden oder bekanntgeworden ist, ... 

(2) Den im Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Personen stehen ihre Gehilfen und die 

Personen gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit 

teilnehmen ... 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

§ 1 – Ziel des Gesetzes 

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen 

der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 

Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseiti-

gen. 

§ 9 – Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschau-

ung 

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion 

oder der Weltanschauung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die 

ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch 

Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltan-

schauung zur Aufgabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder 

Weltanschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen Religi-

onsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder 

nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt. 

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der Welt-

anschauung berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemein-

schaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform 

oder der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder 

Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren Beschäftigten ein loyales und auf-

richtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu kön-

nen. 

§ 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot 

(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 

Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder 

der sexuellen Identität bei der Begründung, Durchführung und Beendigung zivilrecht-

licher Schuldverhältnisse, die  
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1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in 

einer Vielzahl von Fällen zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei denen das 

Ansehen der Person nach der Art des Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeu-

tung hat und die zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustan-

de kommen oder 

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, 

ist unzulässig. 

§ 20 Zulässige unterschiedliche Behandlung 

(1) Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn für eine 

unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer 

Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder des Geschlechts ein sachlicher 

Grund vorliegt. Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die unterschiedliche Be-

handlung  

1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder anderen 

Zwecken vergleichbarer Art dient, 

2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit 

Rechnung trägt, 

3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durchsetzung der 

Gleichbehandlung fehlt, 

4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf die Ausübung 

der Religionsfreiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemein-

schaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform 

sowie der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion zur 

Aufgabe machen, unter Beachtung des jeweiligen Selbstverständnisses gerechtfer-

tigt ist. 

Arbeitsförderungsgesetz (AFG) 

§ 169 – [Beitragsfreiheit: Beamten etc.] 

Beitragsfrei sind Arbeitnehmer in einer Beschäftigung, insbesondere als Beamter, 

Richter, Berufssoldat, in der sie die in § 6 Abs. 1 Nr. 2, 4, 5 oder 7 des Fünften Bu-

ches Sozialgesetzbuch genannten Voraussetzungen für die Krankenversicherungs-

freiheit erfüllen. 

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 

§ 7 – [Abweichende Regelungen] 

(4) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die 

in Absatz 1 oder 2 genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen. 
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Arbeitszeitrechtsgesetz (Gesetz zur Vereinheitlichung und Flexibilisierung 

des Arbeitszeitrechts) (ArbZRG) 

§ 7 – [Abweichende Regelungen] 

(4) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die 

in Absatz 1 oder 2 genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen. 

§ 10 – [Sonn- und Feiertagsbeschäftigung] 

(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen 

Arbeitnehmen an Sonn- und Feiertagen abweichend von § 9 beschäftigt werden ... 

6. bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, Religionsge-

sellschaften, Verbände, Vereine, Parteien und anderer ähnlicher Vereinigungen, ... 

§ 18 – [Nichtanwendung des Gesetzes] 

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf ... 

4. den liturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemeinschaften. 

Baugesetzbuch (BauGB) 

§ 1 – [Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung] 

(5) ... Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen 

... 

6. die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts fest-

gestellten Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge, ... 

§ 5 – [Inhalt des Flächennutzungsplans] 

(2) Im Flächennutzungsplan können insbesondere dargestellt werden: ... 

2. die Ausstattung des Gemeindegebiets mit Einrichtungen und Anlagen zur Ver-

sorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs, 

insbesondere mit den der Allgemeinheit dienenden baulichen Anlagen und Einrich-

tungen des Gemeinbedarfs, wie mit Schulen und Kirchen sowie mit sonstigen kirchli-

chen und mit sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Zwecken dienenden Gebäu-

den und Einrichtungen, ... 

Beamtenrechtsrahmengesetz (Rahmengesetz zur Vereinheitlichung des Be-

amtenrechts) (BRRG) 

§ 135 – [Keine Geltung dieses Gesetzes für öffentlich-rechtliche Religionsgesell-

schaften] 

1Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und 

ihre Verbände. 2Diesen bleibt es überlassen, die Rechtsverhältnisse ihrer Beamten 

und Seelsorger diesem Gesetz entsprechend zu regeln und die Vorschriften des Ka-

pitels II Abschnitt II für anwendbar zu erklären. 
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Beamtenstatusgesetz (Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtin-

nen und Beamten in den Ländern) (BeamtStG) 

§ 9 – [Kriterien der Ernennung] 

 Ernennungen sind nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung, ohne 

Rücksicht auf Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Herkunft, Behinde-

rung, Religion oder Weltanschauung, politische Anschauungen, Herkunft, Beziehun-

gen oder sexuelle Identität vorzunehmen. 

§ 20 – [Zuweisung] 

(1) Beamtinnen und Beamten kann mit ihrer Zustimmung vorübergehend ganz 

oder teilweise eine ihrem Amt entsprechende Tätigkeit zugewiesen werden  

1. bei einer öffentlichen Einrichtung ohne Dienstherrneigenschaft oder bei einer 

öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft im dienstlichen oder öffentlichen Inte-

resse oder 

2. bei einer anderen Einrichtung, wenn öffentliche Interessen es erfordern. 

Beamtenversorgungsgesetz (Gesetz über die Versorgung der Beamten und 

Richter in Bund und Ländern) (BeamtVG) 

§ 11 – [Sonstige Zeiten] 

Die Zeit, während der ein Beamter nach Vollendung des siebzehnten Lebensjah-

res vor der Berufung in das Beamtenverhältnis 

1. ... b) hauptberuflich im Dienst öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften 

oder ihrer Verbände (Artikel 140 des Grundgesetzes) ... tätig gewesen ist ... 

kann als ruhegehaltsfähige Dienstzeit berücksichtigt werden ... 

§ 53 – [Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Erwerbs- und Erwerbser-

satzeinkommen] ... 

Beschäftigungsförderungsgesetz (Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschrif-

ten zur Beschäftigungsförderung) (BeschFG) 

§ 6 – [Vorrang des Tarifvertrages] 

(3) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können in 

ihren Regelungen von den Vorschriften dieses Abschnitts abweichen. 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 

§ 118 – [Geltung für Tendenzbetriebe und Religionsgemeinschaften] 

(1) 1Auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar und überwiegend 

1. politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, 

wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder 
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2. Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung, auf die Artikel 5 Abs. 

1 Satz 2 des Grundgesetzes Anwendung findet, 

dienen, finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung, soweit die Ei-

genart des Unternehmens oder des Betriebs dem entgegensteht. ... 

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre 

karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform. 

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) 

§ 29 – [Öffentlich-rechtliche Dienstherren] 

(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherren im Sinne dieses Gesetzes sind das Reich, 

der Bund, die Länder, die Gemeinden (Gemeindeverbände), und andere Körper-

schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit Ausnahme der öffent-

lich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer Verbände. 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

§ 1 – [Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes] 

(2) Dieses Gesetz gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbe-

zogener Daten durch 

1. öffentliche Stellen des Bundes. 

2. öffentliche Stellen der Länder, soweit der Datenschutz nicht durch Landesge-

setz geregelt ist und soweit sie 

a) Bundesrecht ausführen oder 

b) als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sicht nicht um Verwaltungs-

angelegenheiten handelt, 

3. nicht-öffentliche Stellen, sowie sie die Daten in oder aus Dateien geschäfts-

mäßig oder für berufliche oder gewerbliche Zwecke verarbeiten oder nutzen. 

§ 15 – [Datenübermittlung an öffentliche Stellen] 

(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der öffentlich-

rechtlichen Religionsgesellschaften gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend, sofern 

sichergestellt ist, daß bei dem Empfänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen 

getroffen werden. 

Bundesleistungsgesetz (BLG) 

§ 4 – [Grenzen der persönlichen Leistungspflicht] 

(2) Zu Leistungen können nicht herangezogen werden ... 

4. Kirchen und andere öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften sowie deren 

Verbände hinsichtlich der Sachen und Rechte, die kirchlichen Aufgaben dienen oder 

für die Erfüllung ihrer Verwaltungstätigkeit unentbehrlich sind. 
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Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) 

§ 112 – [Geltung für Religionsgemeinschaften] 

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre ka-

ritativen und erzieherischen Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform; ihnen 

bleibt die selbständige Ordnung eines Personalvertretungsrechtes überlassen. 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 411 – [Gehaltsabtretung] ... 

§ 570 – [Versetzung des Mieters] 

1Militärpersonen, Beamten, Geistliche und Lehrer an öffentlichen Unterrichtsan-

stalten können im Falle der Versetzung nach einem anderen Orte das Mietverhältnis 

in Ansehung der Räume, welche sie für sich oder ihre Familie an dem bisherigen 

Garnison- oder Wohnorte gemietet haben, unter Einhaltung der gesetzlichen Frist 

kündigen. 

§ 1588 – [Kirchliche Verpflichtungen] 

Die kirchlichen Verpflichtungen in Ansehung der Ehe werden durch die Vorschrif-

ten dieses Abschnitts nicht berührt. 

§ 1779 – [Auswahl durch Vormundschaftsgericht] 

(2) ... 2Bei der Auswahl unter mehreren geeigneten Personen sind der mutmaßli-

che Wille der Eltern, die persönlichen Bindungen des Mündels, die Verwandtschaft 

oder Schwägerschaft mit dem Mündel sowie das religiöse Bekenntnis des Mündels 

zu berücksichtigen. 

§ 1784 – [Beamter oder Religionsdiener als Vormund] ... 

§ 1801 – [Religiöse Erziehung] 

(1) Die Sorge für die religiöse Erziehung des Mündels kann dem Einzelvormund 

von dem Vormundschaftsgericht entzogen werden, wenn der Vormund nicht dem 

Bekenntnis angehört, in dem der Mündel zu erziehen ist. 

§ 1888 – [Entlassung von Beamten und Geistlichen als Vormund] ... 

Deutsche-Welle-Gesetz (Gesetz über die Rundfunkanstalt des Bundesrechts 

„Deutsche Welle“)  (DWG) 

§ 5 – [Programmgrundsätze] 

(2) Die Sendungen müssen eine unabhängige Meinungsbildung ermöglichen und 

dürfen nicht einseitig eine Partei oder sonstige politische Vereinigung, eine Religi-

onsgemeinschaft, einen Berufsstand oder eine Interessengemeinschaft unterstützen. 
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Die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen der Rundfunkteil-

nehmer sind zu achten. 

§ 10 – [Werbung] 

(8) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig ... 

(9) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht 

durch Werbung unterbrochen werden. 

§ 31 – [Zusammensetzung des Rundfunkrats] 

(3) Folgende gesellschaftliche Gruppen und Organisationen benennen jeweils ein 

Mitglied des Rundfunkrates: 

1. Evangelische Kirche, 

2. Katholische Kirche, 

3. Zentralrat der Juden in Deutschland, 

... 

Einkommensteuergesetz 

§ 3  

Steuerfrei sind ... 

26. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Er-

zieher, Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuf-

lichen künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege alter, kranker 

oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag einer inländischen juristischen 

Person des öffentlichen Rechts oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft-

steuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und 

kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 

2.100 Euro im Jahr. ... 

26a. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer 

inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer unter § 5 Abs. 1 

Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemein-

nütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis 

zur Höhe von insgesamt 500 Euro im Jahr. Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, 

wenn für die Einnahmen aus der Tätigkeit – ganz oder teilweise – eine Steuerbefrei-

ung nach § 3 Nr. 12 oder 26 gewährt wird ... 

§ 10 

(1) Sonderausgaben sind die folgenden Aufwendungen, wenn sie weder Be-

triebsausgaben noch Werbungskosten sind: ... 

4. gezahlte Kirchensteuer ... 

§ 10b – [Steuerbegünstigte Zwecke] 

(1) Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge) zur Förderung steuerbegüns-

tigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung an eine inländische 

juristische Person des öffentlichen Rechts oder an eine inländische öffentliche 

Dienststelle oder an eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsgesetzes steuerbe-
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freite Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse können insgesamt 

bis zu 

1. 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte oder 

2. 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufge-

wendeten Löhne und Gehälter 

als Sonderausgaben abgezogen werden. 

Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) 

§ 13 – [Steuerbefreiungen] 

(1) Steuerfrei bleiben ... 

16. Zuwendungen 

a) an inländische Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts oder an inlän-

dische jüdische Kultusgemeinden, 

b) an inländische Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmas-

sen, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung 

und nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar kirchli-

chen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen ... 

c) an ausländische Religionsgesellschaften, Körperschaften, Personenvereini-

gungen und Vermögensmassen der in den Buchstaben a und b bezeichneten Art 

unter der Voraussetzung, daß der ausländische Staat für Zuwendungen an deutsche 

Rechtsträger der in den Buchstaben a und b bezeichneten Art eine entsprechende 

Steuerbefreiung gewährt und das Bundesministerium der Finanzen diese durch förm-

lichen Austausch entsprechender Erklärungen mit dem ausländischen Staat fest-

stellt; 

17. Zuwendungen, die ausschließlich kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtäti-

gen Zwecken gewidmet sind, sofern die Verwendung zu dem bestimmten Zweck ge-

sichert ist. 

Filmförderungsgesetz (Gesetz über Maßnahmen zur Förderung des deut-

schen Films) (FFG) 

§ 6  – Verwaltungsrat 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 29 Mitgliedern: ... 

12. je einem Mitglied, benannt von der evangelischen Kirche und der katholi-

schen Kirche ... 

Finanzgerichtsordnung (FGO) 

§ 20 

(1) Die Berufung zum Amt des ehrenamtlichen Richters dürfen ablehnen: 

1. Geistliche und Religionsdiener ... 
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Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 

§ 34 – [Weitere nicht zu berufende Personen] 

(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: ... 

6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungs-

gemäß zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind ... 

Gesetz über die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung 

§ 1 – [Geltungsbereich] 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 

und ihre Verbände. 

Gesetz über die Militärseelsorge 

Artikel 1 

(1) Dem in Bonn am 22. Februar 1957 unterzeichneten Vertrag der Bundesrepub-

lik Deutschland mit der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Regelung der 

evangelischen Militärseelsorge wird zugestimmt. 

Artikel 2 

Auf die katholischen Militärgeistlichen sind die beamtenrechtlichen Bestimmun-

gen des im Artikel 1 genannten Vertrages sinngemäß anzuwenden. 

Gesetz über die religiöse Kindererziehung (RKEG) (von 1921) 

§ 1 

Über die religiöse Erziehung eines Kindes bestimmt die freie Einigung der Eltern, 

soweit ihnen das Recht und die Pflicht zusteht, für die Person des Kindes zu sorgen. 

Die Einigung ist jederzeit widerruflich und wird durch den Tod eines Ehegatten ge-

löst. 

§ 2 

Besteht eine solche Einigung nicht oder nicht mehr, so gelten auch für die religiö-

se Erziehung die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über das Recht und die 

Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen. 

Es kann jedoch während bestehender Ehe von keinem Elternteil ohne die Zu-

stimmung des anderen bestimmt werden, daß das Kind in einem anderen als dem 

zur Zeit der Eheschließung gemeinsamen Bekenntnis oder in einem anderen Be-

kenntnis als bisher erzogen, oder daß ein Kind vom Religionsunterricht abgemeldet 

werden soll. 

Wird die Zustimmung nicht erteilt, so kann die Vermittlung oder Entscheidung des 

Vormundschaftsgerichts beantragt werden. Für die Entscheidung sind, auch soweit 

ein Mißbrauch im Sinne des § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht vorliegt, die 
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Zwecke der Erziehung maßgebend. Vor der Entscheidung sind die Ehegatten sowie 

erforderlichenfalls Verwandte, Verschwägerte und die Lehrer des Kindes zu hören, 

wenn es ohne erhebliche Verzögerung oder unverhältnismäßige Kosten geschehen 

kann. Der § 1779 Abs. 3 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet entsprechende 

Anwendung. Das Kind ist zu hören, wenn es das zehnte Jahr vollendet hat. 

§ 3 

Steht dem Vater oder der Mutter das Recht und die Pflicht, für die Person des 

Kindes zu sorgen, neben einem dem Kind bestellten Vormund oder Pfleger zu, so 

geht bei einer Meinungsverschiedenheit über die Bestimmung des religiösen Be-

kenntnisses, in dem das Kind erzogen werden soll, die Meinung des Vaters oder der 

Mutter vor, es sei denn, daß dem Vater oder der Mutter das Recht der religiösen Er-

ziehung auf Grund des § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entzogen ist. 

Steht die Sorge für die Person eines Kindes einem Vormund oder Pfleger allein 

zu, so hat dieser auch über die religiöse Erziehung des Kindes zu bestimmen. Er be-

darf dazu der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. Vor der Genehmigung 

sind die Eltern sowie erforderlichenfalls Verwandte, Verschwägerte und die Lehrer 

des Kindes zu hören, wenn es ohne erhebliche Verzögerung oder unverhältnismäßi-

ge Kosten geschehen kann. Der § 1779 Abs. 3 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

findet entsprechende Anwendung. Auch ist das Kind zu hören, wenn es das zehnte 

Lebensjahr vollendet hat. Weder der Vormund noch der Pfleger können eine schon 

erfolgte Bestimmung über die religiöse Erziehung ändern. 

§ 4 

Verträge über die religiöse Erziehung eines Kindes sind ohne bürgerliche Wir-

kung. 

§ 5 

Nach der Vollendung des vierzehnten Lebensjahrs steht dem Kinde die Ent-

scheidung darüber zu, zu welchem religiösen Bekenntnis es sich halten will. Hat das 

Kind das zwölfte Lebensjahr vollendet, so kann es nicht gegen seinen Willen in ei-

nem anderen Bekenntnis als bisher erzogen werden. 

§ 6 

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf die Erziehung der Kinder in einer 

nicht bekenntnismäßigen Weltanschauung entsprechende Anwendung. 

§ 7 

Für Streitigkeiten aus diesem Gesetz ist das Vormundschaftsgericht zuständig. 

Ein Einschreiten von Amts wegen findet dabei nicht statt, es sei denn, daß die Vo-

raussetzungen des § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegen. 
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Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medien-

inhalte (GjS) 

§ 9 – [Personelle Besetzung der Bundesprüfstelle] 

(1) Die Bundesprüfstelle besteht aus einem vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend ernannten Vorsitzenden, je einem von jeder Landes-

regierung zu ernennenden Beisitzer und weiteren vom Bundesministerium für Fami-

lie, Senioren, Frauen und Jugend zu ernennenden Beisitzern. 

(2) Die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu er-

nennenden Beisitzer sind den Kreisen ... 

8. der Kirchen, der jüdischen Kultusgemeinden und anderen Religionsgemein-

schaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, auf Vorschlag der ge-

nannten Gruppen zu entnehmen. 

Gesetz über vermögenswirksame Leistungen für Beamte, Richter, Be-

rufssoldaten und Soldaten auf Zeit 

§ 6 – [Ausgenommene Vereinigungen] 

Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und 

ihre Verbände. 

Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung 

(KultSchG) 

§ 19 – [Kulturgut im Eigentum der Kirchen] 

(1) 1Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Kulturgut und Archivgut, das im 

Eigentum der Kirchen oder einer anderen als Körperschaft des öffentlichen Rechtes 

anerkannten Religionsgesellschaft sowie deren kirchlich beaufsichtigten Einrichtun-

gen und Organisationen steht, soweit durch eigene öffentlich-rechtliche Vorschriften 

die Veräußerung wertvollen Kultur- und Archivgutes von der Genehmigung einer auf-

sichtführenden kirchlichen Stelle oder auf Grund gesetzlicher Vorschriften von der 

Genehmigung einer staatlichen Stelle abhängig gemacht worden ist. 2Jedoch muß 

vor der Entscheidung über die Veräußerungsgenehmigung eine sachverständige 

Stelle unter den Gesichtspunkten dieses Gesetzes gehört werden. 

(2) 1Die Kirchen und die als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannten 

Religionsgesellschaften können in ihrem Eigentum stehende Kunstwerke und ande-

res Kulturgut im Sinne dieses Gesetzes zur Aufnahme in das „Verzeichnis national 

wertvollen Kulturgutes“ anmelden. 2Über die Aufnahme entscheidet die oberste Lan-

desbehörde nach diesem Gesetz. 

Gewerbesteuergesetz (GewStG) 

§ 3 – [Befreiungen] 

Von der Gewerbesteuer sind befreit ... 
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6. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach der 

Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tat-

sächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtä-

tigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung). Wird ein 

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb – ausgenommen Land- und Forstwirtschaft – unter-

halten, ist die Steuerfreiheit insoweit ausgeschlossen. 

Grundsteuergesetz (GrStG) 

§ 3 – [Steuerbefreiung für Grundbesitz bestimmter Rechtsträger] 

(1) Von der Grundsteuer sind befreit ... 

4. Grundbesitz, der von einer Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffent-

lichen Rechts ist, einem ihrer Orden, einer ihrer religiösen Genossenschaften oder 

einem ihrer Verbände für Zwecke der religiösen Unterweisung der Wissenschaft, des 

Unterrichts, der Erziehung oder für Zwecke der eigenen Verwaltung benutzt wird. 

Den Religionsgesellschaften stehen die jüdischen Kultusgemeinden gleich, die nicht 

Körperschaften des öffentlichen Rechts sind; 

5. Dienstwohnungen der Geistlichen und Kirchendiener der Religionsgesellschaf-

ten, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, und der jüdischen Kultusge-

meinden ... 

6. Grundbesitz der Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentlichen 

Rechts sind, und der jüdischen Kultusgemeinden, der am 1. Januar 1987 und im 

Veranlassungszeitpunkt zu einem nach Kirchenrecht gesonderten Vermögen, insbe-

sondere einem Stellenfonds gehört, dessen Erträge ausschließlich für die Besoldung 

und Versorgung der Geistlichen und Kirchendiener sowie ihrer Hinterbliebenen be-

stimmt sind ... 

§ 4 – [Sonstige Steuerbefreiungen] 

Soweit sich nicht bereits eine Befreiung nach § 3 ergibt, sind von der Grundsteu-

er befreit 

1. Grundbesitz, der dem Gottesdienst einer Religionsgesellschaft, die Körper-

schaft des öffentlichen Rechts ist, oder einer jüdischen Kultusgemeinde gewidmet ist; 

2. Bestattungsplätze; ... 

§ 5 – [Zu Wohnzwecken benutzter Grundbesitz] 

(1) Dienst Grundbesitz, der für steuerbegünstigte Zwecke (§§ 3 und 4) benutzt 

wird, zugleich Wohnzwecken, gilt die Befreiung nur für ... 

2. Wohnräume in Schülerheimen, Ausbildungs- und Erziehungsheimen sowie 

Prediger- und Priesterseminaren, wenn die Unterbringung in ihnen für die Zwecke 

des Unterrichts, der Ausbildung oder der Erziehung erforderlich ist ... 
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Grundstücksverkehrsgesetz (Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung 

der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe) 

§ 2 – [Genehmigung] 

(1) Die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und der schuldrecht-

liche Vertrag hierüber bedürfen der Genehmigung ... 

§ 4 – [Genehmigungsfreie Geschäfte] 

Die Genehmigung ist nicht notwendig, wenn ... 

2. eine mit den Rechten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgestattete 

Religionsgemeinschaft ein Grundstück erwirbt, es sei denn, daß es sich um einen 

land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb handelt. 

Haushaltsgrundsätzegesetz (Gesetz über die Grundsätze des Haushalts-

rechts des Bundes und der Lände) (HGrG) 

§ 55 – [Prüfung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts] 

(1) Erhält eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die nicht Gebietskör-

perschaft, 

Gemeindeverband, Zusammenschluß von Gebietskörperschaften oder Gemein-

deverbänden oder Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts nach Artikel 137 

Abs. 5 der Deutschen Verfassung vom 11. August 1919 ist, vom Bund oder einem 

Land Zuschüsse, die dem Grund oder der Höhe nach gesetzlich begründet sind, 

oder ist eine Garantieverpflichtung des Bundes oder eines Landes gesetzlich be-

gründet, so prüft der Rechnungshof des Bundes oder des Landes die Haushalts- und 

Wirtschaftsführung der juristischen Person ... 

Hochschulrahmengesetz (HRG) 

§ 15 – [Prüfungen] 

(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche 

oder eine kirchliche Prüfung abgeschlossen ... 

§ 18 – [Hochschulgrad] 

(1) Auf Grund der Hochschulprüfung, mit der ein berufsqualifizierender Abschluß 

erworben wird, verleiht die Hochschule einen Diplomgrad mit Angabe der Fachrich-

tung ... Die Hochschule kann einen Diplomgrad auch auf Grund einer staatlichen 

Prüfung oder einer kirchlichen Prüfung, mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen 

wird, verleihen. 

§ 70 – [Anerkennung von Einrichtungen] 

(1) Einrichtungen des Bildungswesen, die nach Landesrecht nicht staatliche 

Hochschulen sind, können nach näherer Bestimmung des Landesrechts die Eigen-

schaft einer staatlich anerkannten Hochschule erhalten, wenn gewährleistet ist, daß 

1. das Studium an dem in § 7 genannten Ziel ausgerichtet ist, 
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2. eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder aufeinander folgenden 

Studiengängen an der Einrichtung allein oder im Verbund mit anderen Einrichtungen 

des Bildungswesen vorhanden oder im Rahmen einer Ausbauplanung vorgesehen 

ist; ... 

3. die Studienbewerber die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine entspre-

chende staatliche Hochschule erfüllen, 

4. die hauptberuflich Lehrenden die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, die für 

entsprechende Tätigkeiten an staatlichen Hochschulen gefordert werden und 

5. die Angehörigen der Einrichtung an der Gestaltung des Studiums in sinnge-

mäßer Anwendung der für staatliche Hochschulen geltenden Grundsätze mitwirken. 

(2) Für kirchliche Einrichtungen können nach näherer Bestimmung des Landes-

rechts Ausnahmen von einzelnen der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen zuge-

lassen werden, wenn gewährleistet ist, daß das Studium einem Studium an einer 

staatlichen Hochschule gleichwertig ist. 

§ 81 – [Verträge mit den Kirchen] 

Die Verträge mit den Kirchen werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 

Jugendarbeitsschutzgesetz (Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend) 

(JArbSchG) 

§ 21a – [Abweichende Regelungen] 

(3) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die 

in Absatz 1 genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen. 

Körperschaftsteuergesetz 1999 (KStG 1999) 

§ 5 – [Befreiungen] 

(1) Von der Körperschaftssteuer sind befreit ... 

9. Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach der 

Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tat-

sächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtä-

tigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 der Abgabenordnung). Wird ein 

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten, ist die Steuerbefreiung insoweit ausge-

schlossen. Satz 2 gilt nicht für selbstbewirtschaftete Forstbetriebe; ... 

§ 9 – [Abziehbare Aufwendungen] 

(1) Abziehbare Aufwendungen sind auch: ... 

2. vorbehaltlich des § 8 Abs. 3 Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher, 

religiöser und wissenschaftlicher Zwecke und der als besonders förderungswürdig 

anerkannten gemeinnützigen Zwecke bis zur Höhe von insgesamt 5 vom Hundert 

des Einkommens oder 2 vom Tausend der Summe der gesamten Umsätze und der 

im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter ... 
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Kostenordnung (Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit) (KostO) 

§ 144 [Gebührenermäßigung] ... 

Kriegsdienstverweigerungsgesetz (Gesetz über die Verweigerung des 

Kriegsdienstes mit der Waffe aus Gewissensgründen) (KDVG) 

§ 11  –  [Vertretung des Antragstellers vor den Ausschüssen] 

(2) Zur unentgeltlichen Vertretung des Antragstellers vor dem Ausschuß sind 

auch die von den Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Körperschaften des öf-

fentlichen Rechts sind, beauftragten Personen zugelassen. 

Mediendienste-Staatsvertrag (Staatsvertrag [aller Länder der Bundesre-

publik] über Mediendienste) 

§ 8  Unzulässige Mediendienste, Jugendschutz 

(1) Angebote sind unzulässig, wenn sie 

1. zum Haß gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, reli-

giöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder Will-

kürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch an-

greifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, 

böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden (§ 130 StGB) ... 

Melderechtsrahmengesetz (MRRG) 

§ 19 – [Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften] 

(1) Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft unter 

den in § 18 Abs. 1 genannten Voraussetzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben folgen-

de Daten ihrer Mitglieder übermitteln: 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. frühere Namen, 

3. Doktorgrad, 

4. Ordensnamen/Künstlernamen, 

5. Tag und Ort der Geburt, 

6. Geschlecht, 

7. Staatsangehörigkeit, 

8. gegenwärtige und letzte frühere Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung, Tag 

des Ein- und Auszugs, 

9. Familienstand, beschränkt auf die Angabe, ob verheiratet oder nicht; zusätzlich 

bei Verheirateten: Tag der Eheschließung, 

10. Zahl der minderjährigen Kinder, 

11. Übermittlungssperren, 

12. Sterbetag und -ort. 
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(2) 1Von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öf-

fentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde folgende 

Daten übermitteln: 

1. Vor- und Familiennamen, 

2. Tag der Geburt, 

3. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

4. Übermittlungssperren, 

5. Sterbetag. 
2Durch Landesgesetze kann bestimmt werden, daß weitere der in Absatz 1 be-

zeichneten Daten übermittelt werden. 3Der Betroffene kann verlangen, daß seine 

Daten nicht übermittelt werden; er ist hierauf bei der Anmeldung nach § 11 Abs. 1 

hinzuweisen. 3Satz 3 gilt nicht, soweit durch Landesrecht bestimmt ist, daß für Zwe-

cke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-

schaft Daten an diese zu übermitteln sind. 

(3) 1Eine Datenübermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ist nur dann zulässig, 

wenn sichergestellt ist, daß bei dem Datenempfänger ausreichende Datenschutz-

maßnahmen getroffen sind. 2Das Nähere hierüber ist durch Landesrecht zu bestim-

men. 

Mitbestimmungsgesetz (Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer) 

(MitbestG) 

§ 1 – [Erfaßte Unternehmen] 

(4) 1Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf Unternehmen, die unmittelbar und 

überwiegend 

1. politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, 

wissenschaftlichen oder künstlerischen Bestimmungen oder 

2. Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung, auf die Artikel 5 Abs. 

1 Satz 2 des Grundgesetzes Anwendung findet, 

dienen. 2Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften 

und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechts-

form. 

Ordnungswidrigkeitengesetz (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) (OWiG) 

§ 126 – [Mißbrauch von Berufstrachten oder Berufsabzeichen] 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer unbefugt ... 

2. eine Berufstracht oder ein Berufsabzeichen einer religiösen Vereinigung trägt, 

die von einer Kirche oder einer anderen Religionsgesellschaft des öffentlichen 

Rechts anerkannt ist. 

(2) Den in Absatz 1 genannten Trachten und Abzeichen stehen solche gleich, die 

ihnen zum Verwechseln ähnlich sind. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 
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Personenstandsgesetz (PStG) 

§ 15 – Eintragung in das Eheregister 

(1) Im Eheregister werden im Anschluss an die Eheschließung beurkundet  

1. Tag und Ort der Eheschließung, 

2. die Vornamen und die Familiennamen der Ehegatten, Ort und Tag ihrer 

Geburt sowie auf Wunsch eines Ehegatten seine rechtliche Zugehörigkeit zu einer 

Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, ... 

§ 16 – Fortführung 

(1) Zum Eheeintrag werden Folgebeurkundungen aufgenommen über … 

5. jede sonstige Änderung des Personenstandes, soweit sie Angaben im Ehe-

eintrag betrifft, sowie die Änderung oder die Löschung der eingetragenen Religions-

zugehörigkeit, wenn der betroffene Ehegatte dies wünscht, … 

§ 21 – Eintragung in das Geburtenregister 

(1) Im Geburtenregister werden beurkundet … 

4. die Vornamen und die Familiennamen der Eltern sowie auf Wunsch eines 

Elternteils seine rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, die Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts ist. 

§ 27 Feststellung und Änderung des Personenstandes, sonstige Fortführung 

(3) Außerdem sind Folgebeurkundungen zum Geburtseintrag aufzunehmen 

über … 

5. die rechtliche Zugehörigkeit des Kindes zu einer Religionsgemeinschaft, die 

Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, sofern das Kind dies wünscht … 

§ 31 Eintragung in das Sterberegister 

(1) Im Sterberegister werden beurkundet  

1. die Vornamen und der Familienname des Verstorbenen, Ort und Tag seiner 

Geburt sowie auf Wunsch des Anzeigenden die rechtliche Zugehörigkeit des Ver-

storbenen zu einer Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts 

ist, … 

§ 47 Berichtigung nach Abschluss der Beurkundung 

(2) Gehen dem Standesamt berichtigende Mitteilungen oder Anzeigen zu, so 

sind außerdem zu berichtigen … 

3. in allen Personenstandsregistern die Angaben über die rechtliche Zugehö-

rigkeit zu einer Religionsgemeinschaft und die Rechtskraft gerichtlicher Entscheidun-

gen. 

§ 57 Eheurkunde 

In die Eheurkunde werden aufgenommen  

1. die Vornamen und die Familiennamen der Ehegatten, Ort und Tag ihrer 

Geburt sowie die rechtliche Zugehörigkeit eines Ehegatten zu einer Religionsge-

meinschaft, sofern sich die Zugehörigkeit aus dem Registereintrag ergibt, … 
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§ 58 Lebenspartnerschaftsurkunde 

In die Lebenspartnerschaftsurkunde werden aufgenommen  

1. die Vornamen und die Familiennamen der Lebenspartner, Ort und Tag ihrer 

Geburt sowie die rechtliche Zugehörigkeit eines Lebenspartners zu einer Religions-

gemeinschaft, sofern sich die Zugehörigkeit aus dem Registereintrag ergibt, … 

§ 59 Geburtsurkunde 

(1) In die Geburtsurkunde werden aufgenommen … 

5. die rechtliche Zugehörigkeit des Kindes und seiner Eltern zu einer Religi-

onsgemeinschaft, sofern sich die Zugehörigkeit aus dem Registereintrag ergibt. 

(2) Auf Verlangen werden in die Geburtsurkunde Angaben nach Absatz 1 Nr. 

2, 4 und 5 nicht aufgenommen. 

§ 60 Sterbeurkunde 

In die Sterbeurkunde werden aufgenommen  

1. die Vornamen und der Familienname des Verstorbenen, Ort und Tag seiner 

Geburt sowie seine rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, sofern 

sich die Zugehörigkeit aus dem Registereintrag ergibt, … 

§ 65 Benutzung durch Behörden und Gerichte 

(1) Behörden und Gerichten sind auf Ersuchen Personenstandsurkunden zu 

erteilen sowie Auskunft aus einem oder Einsicht in einen Registereintrag zu gewäh-

ren, soweit dies zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben erforder-

lich ist. Gleiches gilt für Auskunft aus den und Einsicht in die Sammelakten. Die Be-

hörden und die Gerichte haben den Zweck anzugeben. Sie tragen die Verantwortung 

für die Zulässigkeit der Übermittlung. 

(2) Religionsgemeinschaften im Inland, die Körperschaften des öffentlichen 

Rechts sind, können unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 

Personenstandsurkunden und Auskünfte aus einem Personenstandsregister erteilt 

werden, soweit das Ersuchen Mitglieder ihrer Religionsgemeinschaft betrifft. Dabei 

kann eine Eheurkunde auch dann erteilt werden, wenn nur ein Ehegatte der betref-

fenden Religionsgemeinschaft angehört und die Ehegatten der Erteilung zugestimmt 

haben. 

Rechtspflegergesetz (RPflG) 

§ 14 – [Vormundschaftssachen] 

Von den Angelegenheiten, die dem Vormundschaftsgericht und im Bürgerlichen 

Gesetzbuch dem Familiengericht übertragen sind, bleiben dem Richter vorbehalten: 

... 

19. die Maßnahmen, welche die religiöse Kindererziehung betreffen (§ 1801 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs, §§ 2, 3, 7 des Gesetzes über die religiöse Kindererzie-

hung vom 15. Juli 1921 – Reichsgesetzbl. S. 939) ... 
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Soldatengesetz (Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten) (SG) 

§ 36 – [Seelsorge] 

1Der Soldat hat einen Anspruch auf Seelsorge und ungestörte Religionsaus-

übung. 2Die Teilnahme am Gottesdienst ist freiwillig. 

Sozialgesetzbuch, 5. Buch – Krankenversicherung (SGB V) 

§ 6 – [Versicherungsfreiheit] 

(1) Versicherungsfrei sind ... 

4. Geistliche der als öffentlich-rechtliche Körperschaften anerkannten Religions-

gesellschaften, wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen 

bei Krankheit Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben, ... 

7. satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und 

ähnliche Personen, wenn sie sich aus überwiegend religiösen oder sittlichen Beweg-

gründen mit Krankenpflege, Unterricht oder anderen gemeinnützigen Tätigkeiten be-

schäftigen und nicht mehr als freien Unterhalt oder ein geringes Entgelt beziehen, 

das nur zur Beschaffung der unmittelbaren Lebensbedürfnisse an Wohnung, Ver-

pflegung, Kleidung und dergleichen ausreicht, ... 

Sozialgesetzbuch, 6. Buch – Rentenversicherung (SGB VI) 

§ 1 – [Beschäftigte] 

1Versicherungspflichtig sind ... 

4. Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörige ähnli-

cher Gemeinschaften während ihres Dienstes für die Gemeinschaft und während der 

Zeit ihrer außerschulischen Ausbildung. 

§ 5 – [Versicherungsfreiheit] 

(1) 1Versicherungsfrei sind ... 

2. sonstige Beschäftigte von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öf-

fentlichen Rechts, deren Verbänden einschließlich der Spitzenverbände oder ihrer 

Arbeitsgemeinschaften, wenn ihnen nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 

Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen Anwartschaft auf 

Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie auf Hinterbliebe-

nenversorgung gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist, 

3. satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und 

Angehörige ähnlicher Gemeinschaften, wenn ihnen nach den Regeln der Gemein-

schaft Anwartschaft auf die in der Gemeinschaft übliche Versorgung bei verminderter 

Erwerbsfähigkeit und im Alter gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung 

gesichert ist, ... 

§ 6 – [Befreiung von der Versicherungspflicht] 

(1) 1Von der Versicherungspflicht werden befreit ... 
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2. Lehrer oder Erzieher, die an nicht-öffentlichen Schulen oder Anstalten beschäf-

tigt sind, wenn ihnen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder entsprechenden 

kirchenrechtlichen Regelungen Anwartschaft auf Versorgung bei verminderter Er-

werbsfähigkeit und im Alter sowie auf Hinterbliebenenversorgung gewährleistet und 

die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist, ... 

§ 8 – [Nachversicherung und Versorgungsausgleich] 

(2) 1Nachversichert werden Personen, die als ... 

3. satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen oder 

Angehörige ähnlicher Gemeinschaften, ... 

versicherungsfrei waren oder von der Versicherungspflicht befreit worden sind, 

wenn sie ohne Anspruch oder Anwartschaft auf Versorgung aus der Beschäftigung 

ausgeschieden sind oder ihren Anspruch auf Versorgung verloren haben und Gründe 

für einen Aufschub der Beitragszahlung (§ 184 Abs. 2) nicht gegeben sind. 2Die 

Nachversicherung erstreckt sich auf den Zeitraum, in dem die Versicherungsfreiheit 

oder die Befreiung von der Versicherungspflicht vorgelegen hat (Nachversicherungs-

zeitraum). 

Sozialgesetzbuch, 8. Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 75 – [Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe] 

(3) Die Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie die 

auf Bundesebene zusammengeschlossenen Verbände der freien Wohlfahrtspflege 

sind anerkannte Träger der freien Jugendhilfe. 

Sozialgesetzbuch, 12. Buch – Sozialhilfe (SGB XII) 

§ 5 Verhältnis zur freien Wohlfahrtspflege 

(1) Die Stellung der Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts 

sowie der Verbände der freien Wohlfahrtspflege als Träger eigener sozialer Aufga-

ben und ihre Tätigkeit zur Erfüllung dieser Aufgaben werden durch dieses Buch nicht 

berührt. 

(2) Die Träger der Sozialhilfe sollen bei der Durchführung dieses Buches mit den 

Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie den Verbänden 

der freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeiten. Sie achten dabei deren Selbständig-

keit in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben. 

(3) Die Zusammenarbeit soll darauf gerichtet sein, dass sich die Sozialhilfe und 

die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirk-

sam ergänzen. Die Träger der Sozialhilfe sollen die Verbände der freien Wohlfahrts-

pflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen. 

(4) Wird die Leistung im Einzelfall durch die freie Wohlfahrtspflege erbracht, sol-

len die Träger der Sozialhilfe von der Durchführung eigener Maßnahmen absehen. 

Dies gilt nicht für die Erbringung von Geldleistungen. 

(5) Die Träger der Sozialhilfe können allgemein an der Durchführung ihrer Aufga-

ben nach diesem Buch die Verbände der freien Wohlfahrtspflege beteiligen oder ih-

nen die Durchführung solcher Aufgaben übertragen, wenn die Verbände mit der Be-
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teiligung oder Übertragung einverstanden sind. Die Träger der Sozialhilfe bleiben 

den Leistungsberechtigten gegenüber verantwortlich. 

(6) … 

Sprecherausschußgesetz (Gesetz über Sprecherausschüsse der leitenden 

Angestellten) (SprAuG) 

§ 1 – [Errichtung von Sprecherausschüssen] 

(3) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf ... 

2. Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen 

unbeschadet deren Rechtsform. 

Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland 

Artikel 1. Rundfunkstaatsvertrag 

I. Abschnitt. Allgemeine Vorschriften 

§ 5  – Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und 

Ereignisse, die öffentliche zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse 

sind, steht jedem in Europa zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sende-

zwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis zum Zugang, zur kurzzeitigen Di-

rektübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem einzigen Beitrag 

und zur Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 11 ein. 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrich-

tungen mit entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

§ 7 – Inhalte von Werbung und Teleshopping, Kennzeichnung 

(8) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art ist unzulässig ... 

Satz 1 gilt für Teleshopping entsprechend. 

II. Abschnitt. Vorschriften für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

§ 14 – Einfügung der Werbung 

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht 

durch Werbung oder Teleshopping-Spots unterbrochen werden. 

III. Abschnitt. Vorschriften für den privaten Rundfunk 

§ 41 – Programmgrundsätze 

(1) ... Die Rundfunkprogramme haben die Würde des Menschen sowie die sittli-

chen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten ... 

§ 42 – Sendezeit für Dritte 

(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Ge-

meinden sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser 
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Sendungen einzuräumen; die Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten 

verlangen. 

§ 44 – Einfügung von Werbung und Teleshopping 

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kinder dürfen nicht 

durch Werbung oder Teleshoppingunterbrochen werden. 

§ 49  – Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundesweit verbreitetem 

privatem Rundfunk vorsätzlich oder fahrlässig ... 

20. entgegen § 7 Abs. 8 Werbung oder Teleshopping politischer, weltanschauli-

cher oder religiöser Art verbreitet. 

Artikel 3. ZDF-Staatsvertrag 

§ 5 – Gestaltung der Sendungen 

(3) Das ZDF hat in seinen Sendungen die Würde des Menschen zu achten und 

zu schützen. Es soll dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher 

Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen und reli-

giösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten ... 

§ 7  – Kurzberichterstattung 

(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und 

Ereignisse, die öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteresse 

sind, steht jedem in Europa zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Zwecken 

zu. Dieses Recht schließt die Befugnis zum Zugang, zur kurzzeitigen Direktübertra-

gung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung, zu einem einzigen Beitrag und zur 

Weitergabe unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 11 ein. 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften sowie deren Einrich-

tungen mit entsprechender Aufgabenstellung findet Absatz 1 keine Anwendung. 

§ 11 – Anspruch auf Sendezeit 

(3) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und den Jüdischen Ge-

meinden sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten für die Übertragung gottes-

dienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen, 

auch solcher über Fragen ihrer öffentlichen Verantwortung, zu gewähren. Andere 

über das gesamte Bundesgebiet verbreitete Religionsgemeinschaften des öffentli-

chen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(4) Wenn Vertretern der politischen Parteien, der Kirchen, der verschiedenen re-

ligiösen und weltanschaulichen Richtungen und den Vertretern der Organisationen 

der Arbeitgeber und Arbeitnehmer Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird, so ist 

ihnen die Möglichkeit der Rede und Gegenrede unter jeweils gleichen Bedingungen 

zu gewähren. 

§ 21 – Zusammensetzung des Fernsehrates 

(1) Der Fernsehrat besteht aus siebenundsiebzig Mitgliedern, nämlich ... 

d) zwei von der Evangelischen Kirche in Deutschland entsandten Vertretern, 
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e) zwei von der Katholischen Kirche entsandten Vertretern, 

f) einem vom Zentralrat der Juden in Deutschland entsandten Vertreter, ... 

k) vier Vertretern der Freien Wohlfahrtsverbände, und zwar je einem des Diako-

nischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland, des Deutschen Caritas-

verbandes e.V., des Deutschen Roten Kreuzes und des Hauptausschusses der 

Deutschen Arbeiterwohlfahrt e.V. ... 

Strafgesetzbuch (StGB) 

§ 132a – [Mißbrauch von Titel, Berufsbezeichnungen und Abzeichen] 

(1) Wer unbefugt 

1. inländische oder ausländische Amts- oder Dienstbezeichnungen, akademische 

Grade, Titel oder öffentliche Würden führt, ... 

4. inländische oder ausländische Uniformen, Amtskleidungen oder Amtsabzei-

chen trägt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Den in Absatz 1 genannten Bezeichnungen, akademischen Graden, Titeln, 

Würden, Uniformen, Amtskleidungen oder Amtsabzeichen stehen solche gleich, die 

ihnen zum Verwechseln ähnlich sind. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Amtsbezeichnungen, Titel, Würden, 

Amtskleidungen und Amtsabzeichen der Kirchen und anderen Religionsgesellschaf-

ten des öffentlichen Rechts. 

§ 139 – [Straflosigkeit der Nichtanzeige geplanter Straftaten] 

(2) Ein Geistlicher ist nicht verpflichtet anzuzeigen, was ihm in seiner Eigenschaft 

als Seelsorger anvertraut worden ist. 

§ 166 – [Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltan-

schauungsvereinigungen] 

(1) Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) den Inhalt 

des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise be-

schimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 

Abs. 3) eine im Inland bestehende Kirche oder andere Religionsgesellschaft oder 

Weltanschauungsvereinigung, ihre Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise 

beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. 

§ 167 – [Störung der Religionsausübung] 

(1) Wer 

1. den Gottesdienst oder eine gottesdienstliche Handlung einer im Inland beste-

henden Kirche oder anderen Religionsgesellschaft absichtlich und in grober Weise 

stört oder 

2. an einem Ort, der dem Gottesdienst einer solchen Religionsgesellschaft ge-

widmet ist, beschimpfenden Unfug verübt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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(2) Dem Gottesdienst stehen entsprechende Feiern einer im Inland bestehenden 

Weltanschauungsvereinigung gleich. 

§ 167a – [Störung einer Bestattungsfeier] ... 

§ 168 – [Störung der Totenruhe] ... 

§ 243 – [Besonders schwerer Fall des Diebstahls] 

(1) 1In besonders schweren Fällen wird der Diebstahl mit Freiheitsstrafe von drei 

Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel 

vor wenn der Täter ... 

4. aus einer Kirche oder einem anderen der Religionsausübung dienenden Ge-

bäude oder Raum eine Sache stiehlt, die dem Gottesdienst gewidmet ist oder der 

religiösen Verehrung dient, ... 

§ 304 – [Gemeinschädliche Sachbeschädigung] 

(1) Wer rechtswidrig Gegenstände der Verehrung einer im Staat bestehenden 

Religionsgesellschaft oder Sache, die dem Gottesdienst gewidmet sind, oder Grab-

mäler ... beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 

Geldstrafe bestraft. 

§ 306a – [Schwere Brandstiftung] 

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer ... 

2. eine Kirche oder ein anderes der Religionsausübung dienendes Gebäude ... 

in Brand setzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört. 

Strafprozeßordnung (StPO) 

§ 53 – [Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen] 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt: 

1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut 

worden oder bekanntgeworden ist; ... 

§ 53a – [Zeugnisverweigerungsrecht für Berufshelfer] 

(1) Den in § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 Genannten stehen ihre Gehilfen und die Perso-

nen gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teil-

nehmen ... 

§ 57 – [Zeugenbelehrung] 

Vor der Vernehmung sind die Zeugen zur Wahrheit zu ermahnen und darauf hin-

zuweisen, daß sie ihre Aussage zu beeidigen haben, wenn keine im Gesetz be-

stimmte oder zugelassene Ausnahme vorliegt. Hierbei sind sie über die Bedeutung 

des Eides, die Möglichkeit der Wahl zwischen dem Eid mit religiöser oder ohne reli-

giöse Beteuerung sowie über die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder un-

vollständigen Aussage zu belehren. 
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§ 66c – [Eidesformel] 

(1) Der Eid mit religiöser Beteuerung wird in der Weise geleistet, daß der Richter 

an den Zeugen die Worte richtet: 

„Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, daß Sie nach bes-

tem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben“ 

und der Zeuge hierauf die Worte spricht: 

„Ich schwöre es, so wahr mit Gott helfe.“ 

(2) Der Eid ohne religiöse Beteuerung wird in der Weise geleistet, daß der Rich-

ter an den Zeugen die Worte richtet: 

„Sie schwören, daß Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und 

nichts verschwiegen haben“ 

und der Zeuge hierauf die Worte spricht: 

„Ich schwöre es.“ 

(3) Gibt ein Zeuge an, daß er als Mitglied einer Religions- oder Bekenntnisge-

meinschaft eine Beteuerungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wolle, so kann 

er diese dem Eid anfügen. 

(4) Der Schwörende soll bei der Eidesleistung die rechte Hand erheben. 

§ 66d – [Eidesgleiche Bekräftigung] 

(1) Gibt ein Zeuge an, daß er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid 

leisten wolle, so hat er die Wahrheit der Aussage zu bekräftigen. Die Bekräftigung 

steht dem Eid gleich; hierauf ist der Zeuge hinzuweisen. 

(2) Die Wahrheit der Aussage wird in der Weise bekräftigt, daß der Richter an 

den Zeugen die Worte richtet: 

„Sie bekräftigen im Bewußtsein ihrer Verantwortung vor Gericht, daß Sie nach 

bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben“ 

und der Zeuge hierauf spricht: 

„Ja.“ 

(3) § 66c Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 97 – [Der Beschlagnahme nicht unterliegende Gegenstände] 

(1) Der Beschlagnahme unterliegen nicht 

1. schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten und den Personen, die 

nach § 52 oder § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 3b das Zeugnis verweigern dürfen; 

2. Aufzeichnungen, welche die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 3b Genannten über die ih-

nen vom Beschuldigten anvertrauten Mitteilungen oder über andere Umstände ge-

macht haben, auf die sich das Zeugnisverweigerungsrecht erstreckt; ... 

Strafvollzugsgesetz (Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der 

freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung) (StVollzG) 

§ 53 – [Seelsorge] 

(1) 1Dem Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen Seelsorger seiner 

Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. 2Auf seinen Wunsch hin ist ihm zu hel-

fen, mit einem Seelsorger seiner Religionsgemeinschaft in Verbindung zu treten 
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(2) 1Der Gefangene darf grundlegende religiöse Schriften besitzen. 2Sie dürfen 

ihm nur bei grobem Mißbrauch entzogen werden. 

(3) Dem Gefangenen sind Gegenstände des religiösen Gebrauchs in angemes-

senem Umfang zu belassen. 

§ 54 – [Religiöse Veranstaltungen] 

(1) Der Gefangene hat das Recht, am Gottesdienst und an anderen religiösen 

Veranstaltungen seines Bekenntnisses teilzunehmen. 

(2) Zu dem Gottesdienst oder zu religiösen Veranstaltungen einer anderen Reli-

gionsgemeinschaft wird der Gefangene zugelassen, wenn deren Seelsorger zu-

stimmt. 

(3) Der Gefangene kann von der Teilnahme am Gottesdienst oder anderen religi-

ösen Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn dies aus überwiegenden 

Gründen der Sicherheit oder Ordnung geboten ist; der Seelsorger soll vorher gehört 

werden. 

§ 55 – [Weltanschauungsgemeinschaften] 

Für Angehörige weltanschaulicher Bekenntnisse gelten die §§ 53 und 54 ent-

sprechend. 

§ 157  – [Seelsorge] 

(1) Seelsorger werden im Einvernehmen mit der jeweiligen Religionsgemein-

schaft im Hauptamt bestellt oder vertraglich verpflichtet. 

(2) Wenn die geringe Anzahl der Angehörigen einer Religionsgemeinschaft eine 

Seelsorge nach Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf an-

dere Weise zuzulassen. 

(3) Mit Zustimmung des Anstaltsleiters dürfen die Anstaltsseelsorger sich freier 

Seelsorgehelfer bedienen und für Gottesdienste sowie für andere religiöse Veranstal-

tungen Seelsorger von außen zuziehen. 

§ 182 – [Schutz besonderer Daten] 

(1) Das religiöse oder weltanschauliche Bekenntnis eines Gefangenen und per-

sonenbezogene Daten, die anläßlich ärztlicher Untersuchungen erhoben worden 

sind, dürfen in der Anstalt nicht allgemein kenntlich gemacht werden ... 

Tierschutzgesetz (TierschG) 

§ 4a – [Tötung von warmblütigen Tieren] 

(1) Ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden, wenn es vor Beginn des 

Blutentzugs betäubt worden ist. 

(2) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Betäubung, wenn ... 

2.die zuständige Behörde eine Ausnahmegenehmigung für ein Schlachten ohne 

Betäubung (Schächten) erteilt hat; sie darf die Ausnahmegenehmigung nur insoweit 

erteilen, als es erforderlich ist, den Bedürfnissen von Angehörigen bestimmter Religi-

onsgemeinschaften im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu entsprechen, denen 
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zwingende Vorschriften ihrer Religionsgemeinschaft das Schächten vorschreiben 

oder den Genuß von Fleisch nicht geschächteter Tiere untersagen ... 

Umsatzsteuergesetz 1999 (UStG 1999) 

§ 4 – [Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen] ... 

§ 4a – [Steuervergütung] ... 

§ 12 – [Steuersätze] ... 

Urheberrechtsgesetz (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrech-

te) (UrhG) 

§ 46 – [Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch] 

(1) 1Zulässig ist die Vervielfältigung und Verbreitung, wenn Teile von Werken, 

Sprachwerke oder Werke der Musik von geringem Umfang, einzelne Werke der bil-

denden Künste oder einzelne Lichtbildwerke nach dem Erscheinen in eine Samm-

lung aufgenommen werden, die Werke einer größeren Anzahl von Urhebern vereinigt 

und nach ihrer Beschaffenheit nur für den Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch 

bestimmt ist. 2Auf der Titelseite oder an einer entsprechenden Stelle der Sammlung 

ist deutlich anzugeben, wozu sie bestimmt ist. 

Urheberrechtswahrnehmungsgesetz (Gesetz über die Wahrnehmung von 

Urheberrechten und verwandten Schutzrechten) 

§ 13 – [Tarife] 

(3) ... Die Verwertungsgesellschaft soll bei der Tarifgestaltung und bei der Einzie-

hung der tariflichen Vergütung auf religiöse, kulturelle und soziale Belange der zur 

Zahlung der Vergütung Verpflichteten einschließlich der Belange der Jugendpflege 

angemessene Rücksicht nehmen. 

Urlaubsgeldgesetz (Gesetz über die Gewährung eines jährlichen Urlaubsgel-

des) (UrlGG) 

§ 1 – [Berechtigter Personenkreis] 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 

und ihre Verbände. 
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Versammlungsgesetz (Gesetz über Versammlungen und Aufzüge) (Ver-

sammlG) 

§ 14 – [Anmeldungspflicht] ... 

§ 15 – [Verbot von Versammlungen im Freien, Auflagen, Auflösung] 

§ 16 – [Bannkreise] 

§ 17 – [Ausnahme für religiöse Feiern usw., Volksfeste] 

Die §§ 14 bis 16 gelten nicht für Gottesdienste unter freiem Himmel, kirchliche 

Prozessionen, Bittgänge und Wallfahrten, gewöhnliche Leichenbegängnisse, Züge 

von Hochzeitsgesellschaften und hergebrachte Volksfeste. 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

§ 23 – [Ablehnungsrecht] 

(1) Die Berufung zum Amt des ehrenamtlichen Richters dürfen ablehnen 

1. Geistliche und Religionsdiener ... 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

§ 2 – [Ausnahmen vom Anwendungsbereich] 

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit der Kirchen, der Religionsgesell-

schaften und Weltanschauungsgemeinschaften sowie ihrer Verbände und Einrich-

tungen. 

Vorruhestandsgesetz (Gesetz zur Förderung von Vorruhestandsleistungen) 

(VRG) 

§ 2 – [Anspruchsvoraussetzungen] 

(1) Der Anspruch auf den Zuschuß setzt voraus, daß 

1. der Arbeitgeber auf Grund eines Tarifvertrages, einer Regelung der Kirchen 

und der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder einer Vereinbarung mit 

dem Arbeitnehmer 

a) dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer Vorruhestandsgeld in Höhe von mindes-

tens 65 von Hundert des Bruttoarbeitsentgelts im Sinne des § 3 Abs. 2 gezahlt hat ... 

Wehrpflichtgesetz (WPflG) 

§ 11 – [Befreiung vom Wehrdienst] 

(1) Vom Wehrdienst sind befreit 

1. ordinierte Geistliche evangelischen Bekenntnisses, 
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2. Geistliche römisch-katholischen Bekenntnisses, die die Diakonatsweihe emp-

fangen haben, 

3. hauptamtlich tätige Geistliche anderer Bekenntnisse, deren Amt dem eines or-

dinierten Geistlichen evangelischen oder eines Geistlichen römisch-katholischen Be-

kenntnisses, der die Diakonatsweihe empfangen hat, entspricht, ... 

§ 12 – [Zurückstellung vom Wehrdienst] 

(2) Vom Wehrdienst werden Wehrpflichtige, die sich auf das geistliche Amt (§ 11) 

vorbereiten, auf Antrag zurückgestellt. 

§ 13 – [Unabkömmlichstellung] 

(2) ... 2Das Vorschlagsrecht steht auch den Kirchen und Religionsgemeinschaf-

ten, soweit sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, für ihre Bediensteten zu. 

Zivildienstgesetz (Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer) 

(ZDG) 

§ 2 a – [Beirat für den Zivildienst] 

(2) Der Beirat besteht aus ... 

3. je einem Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche, 

§ 10 – [Befreiung vom Zivildienst] 

(1) Vom Zivildienst sind befreit 

1. ordinierte Geistliche evangelischen Bekenntnisses, 

2. Geistliche römisch-katholischen Bekenntnisses, die die Diakonatsweihe emp-

fangen haben, 

3. hauptamtlich tätige Geistliche anderer Bekenntnisse, deren Amt dem eines or-

dinierten Geistlichen evangelischen oder eines Geistlichen römisch-katholischen Be-

kenntnisses, der die Diakonatsweihe empfangen hat, entspricht, ... 

§ 11 – [Zurückstellung vom Zivildienst] 

(2) Vom Zivildienst werden anerkannte Kriegsdienstverweigerer, die sich auf das 

geistliche Amt vorbereiten, auf Antrag zurückgestellt. 

§ 16 – [Unabkömmlichstellung] 

(2) ... 2Das Vorschlagsrecht steht auch den Kirchen und Religionsgemeinschaf-

ten, soweit sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, für ihre Bediensteten zu. 

§ 38 – [Seelsorge] 

1Der Dienstleistende hat einen Anspruch auf ungestörte Religionsausübung. 2Die 

Teilnahme am Gottesdienst ist freiwillig. 
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Zivilprozeßordnung (ZPO) 

§ 383 – [Zeugnisverweigerung aus persönlichen Gründen] 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt: ... 

4. Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei der Ausübung der Seelsorge 

anvertraut ist; ... 

§ 480 – [Eidesbelehrung] 

Vor der Leistung des Eides hat der Richter den Schwurpflichtigen in angemesse-

ner Weise über die Bedeutung des Eides sowie darüber zu belehren, daß er den Eid 

mit religiöser oder ohne religiöse Beteuerung leisten kann. 

§ 481 – [Eidesleistung; Eidesformel] 

(1) Der Eid mit religiöser Beteuerung wird in der Weise geleistet, daß der Richter 

die Eidesnorm mit der Eingangsformel 

„Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden“ 

vorspricht und der Schwurpflichtige darauf die Worte spricht (Eidesformel): 

„Ich schwöre es, so wahr mit Gott helfe.“ 

(2) Der Eid ohne religiöse Beteuerung wird in der Weise geleistet, daß der Rich-

ter die Eidesnorm mit der Eingangsformel 

„Sie schwören“ 

vorspricht und der Schwurpflichtige darauf die Worte spricht (Eidesformel): 

 „Ich schwöre es.“ 

(3) Gibt der Schwurpflichtige an, daß er als Mitglied einer Religions- oder Be-

kenntnisgemeinschaft eine Beteuerungsformel dieser Gemeinschaft verwenden wol-

le, so kann er diese dem Eid anfügen. 

(4) Der Schwörende soll bei der Eidesleistung die rechte Hand erheben. 

§ 484 – [Eidesgleiche Bekräftigung] 

(1) Gibt der Schwurpflichtige an, daß er aus Glaubens- oder Gewissensgründen 

keinen Eid leisten wolle, so hat er eine Bekräftigung abzugeben. Die Bekräftigung 

steht dem Eid gleich; hierauf ist der Verpflichtete hinzuweisen. 

(2) Die Bekräftigung wird in der Weise abgegeben, daß der Richter die Eides-

norm als Bekräftigungsnorm mit der Eingangsformel: 

„Sie bekräftigen im Bewußtsein ihrer Verantwortung vor Gericht“ 

vorspricht und der Verpflichtete darauf spricht: 

„Ja.“ 

(3) § 481 Abs. 3, 5, § 483 gelten entsprechend. 

§ 811 – [Unpfändbare Sachen] 

(1) Folgende Sachen sind der Pfändung nicht unterworfen: ... 

7. ... bei Beamten, Geistlichen, Rechtsanwälten, Notaren, Ärzten und Hebammen 

die zur Ausübung des Berufes erforderlichen Gegenstände einschließlich angemes-

sener Kleidung 
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§ 910 – [Verhaftung eines Beamten] 

1Vor der Verhaftung eines Beamten, eines Geistlichen oder eines Lehrers an öf-

fentlichen Unterrichtsanstalten ist der vorgesetzten Dienstbehörde von dem Ge-

richtsvollzieher Anzeige zu machen. 2Die Verhaftung darf erst erfolgen, nachdem die 

vorgesetzte Behörde für die dienstliche Vertretung des Schuldners gesorgt hat. ... 

 


